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Beschlussvorlage 

 

 
 

Gewährung eines Zuschusses zu den Kosten für die Renovierung der 
Karnevalssäule 
 
 
Kurze sachliche Darstellung und Begründung: 
 
Der Ex-Stadtprinzenclub beantragt mit Schreiben vom 03.08.2016 die Übernahme 
der Kosten für die Renovierung der Karnevalssäule.  Gemäß  Kostenvoranschlag 
belaufen sich die Kosten auf insgesamt 1.497,02 €. 
 
 
Information zur Karnevalssäule 
Die Ex-Stadtprinzen im Komitee Heinsberger Karneval beantragten nach längerer 
Planung im Jahre 1996 die Erlaubnis zur Errichtung eines Karnevalsdenkmals und 
die Bereitstellung einer entsprechenden Grundstücksfläche zur Aufstellung des 
Denkmals in der Innenstadt. Der Kulturausschuss der Stadt Heinsberg beschloss 
daraufhin am 21.11.1996 einstimmig, als Aufstellort die Fläche in der 
Fußgängerzone, wo das Karnevalsdenkmal heute platziert ist, zur Verfügung zu 
stellen.  Auf diesem Denkmal sind die Vereinswappen der im Komitee Heinsberger 
Karneval zusammengeschlossenen Vereine sowie die Namen der ehemaligen  
Stadtprinzenpaare angebracht. Die Kosten für die Anfertigung des 
Karnevalsdenkmals wurden seinerzeit von den Antragstellern  getragen. Dies war 
Voraussetzung für die Bereitstellung der Fläche. Bis heute angefallene Reinigungs- 
und kleinere Unterhaltungsmaßnahmen wurden von den Antragstellern 
übernommen.   
 
 
haushaltsmäßige Begründung: 
Haushaltsmittel stehen bei Abrechnungsobjekt 10030000/5318 zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 

 

Gremium Zuständigkeit Sitzungsdatum 

 Schul- und Kulturausschuss Entscheidung  Ö 08.12.2016 



[2] 

 

 
Beschlussvorschlag: 
Da sich die Karnevalssäule anlässlich des Jubiläums des Komitees Heinsberger 
Karneval im nächsten Jahr in einem repräsentativen Zustand befinden soll und auch  
regelmäßig Treffpunkt für Stadtführungen ist, wird beschlossen, dem Ex-
Stadtprinzenclub für die Renovierung der Karnevalssäule einen Zuschuss in Höhe 
von 50 % der Kosten, also 748,50 €, zu gewähren. Der Zuschuss wird nach 
Durchführung der Arbeiten und Vorlage der Rechnung ausgezahlt.  
 
 
 
 
Anlage: 
Antrag Ex-Stadtprinzenclub mit Kostenvoranschlag 
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